
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6/Dez. 2025 
▪ BBK St. Pölten sucht Teilzeit-Mitarbeiter:in (26 h)    
▪ Anwendung N-Dünger, Aufzeichnungspflicht (N-Bilanz) und Frist beachten! 
▪  Geflügelpest (Gebietsweise Stallhaltungspflicht) und Blauzungenkrankheit 
▪  Schweinefachabend, Infoveranstaltung für Rindermäster, … 
▪ Achtung! Die Bezirksbauernkammern Lilienfeld und St. Pölten sind über die 

Weihnachtsfeiertage nur am 30. Dez. von 8 bis 12 Uhr geöffnet  
 
 
 

 
 
  

Lilienfeld und St. Pölten 

                    6/2025 
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Anmeldungen für Beratungstermine unter: 
05 0259 41000 BBK Lilienfeld 
05 0259 41600 BBK St. Pölten  

 
 

BBK Lilienfeld  
  

Rechtsberatung  
 

17. Dez., 21. Jän. u. 25. Feb. 
13 bis 15 Uhr, Voranmeldung unter 05 0259 
41000 
 

SVS Sprechtage  
 

13. Jän. u. 10. Feb. 
8.30 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr 
 

Anmeldung erforderlich unter svs.at/termine 
od. unter Tel. 050 808 808 od. über die BBK 
unter 05 0259 41000 
 
 

BBK St. Pölten  
  

Rechts-/Steuerberatung 
 

jeden Di. Vormittag ab 8.30 Uhr in der LK NÖ, 
tel. Terminvereinbarung unter 05 0259 27000 
erforderlich! 
 

SVS Sprechtage  
 

SVS-Kundencenter Neugebäudeplatz 1, 
3100 St. Pölten 
 

Mo. bis Do., 7.30 bis 14.30 Uhr 
Fr., 7.30 bis 13.30 Uhr 
 

Voranmeldung erforderlich, online unter 
svs.at/termine od. unter Tel. 050 808 808 od. 
über die BBK unter 05 0259 41600 
 
 

Achtung!  
 

Beide BBK’n sind zw. Weihnachten u. Neujahr 
nur am 30. Dez. von 8 bis 12 Uhr geöffnet! 
Am 3. u. 9. Dez. sowie am 12. Feb. 2026 sind 
die BBK’n jeweils am Nachmittag geschlossen.  
 
 

Viehmarkttermine Bergland 
 

Kälbermarkt Bergland 
 

4., 18. u. 30. Dez., 15. u. 29. Jän., 12. u. 26. 
Feb., 12. u. 26. März 
 

Zuchtrinderversteigerung 
 

17. Dez., 21. Jän., 18. Feb. u. 1. April  
 

 

Aktuelle Informationen unter www.noegene-
tik.at beachten! 

 
 
 
 

 

Zeckenschutz - Impfaktion 
  

Termine BBK St. Pölten 
 

▪27. Feb., 11.30 bis 13 Uhr 
▪27. März, 8.30 bis 10 Uhr 

Termin Kirchberghalle 
 

27. März, 12 bis 13.30 Uhr 
 

Anmeldung unter svs.at/zeckenschutzimp-
fung oder Tel. 050 808 808. Nur bei erstmaliger 
Teilnahme erforderlich!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitarbeiter:in (w/m/d) gesucht 
 

Die Bezirksbauernkammer St. Pölten sucht für die 
Agrarförderung/INVEKOS ab sofort eine Teilzeit-
kraft. 
 

Aufgabenfelder: 
▪ Digitalisierung von Feldstücken und Landschafts-

elementen auf Basis von Luftbildern (Hofkarten) 
▪ Unterstützung von Land- und Forstwirt:innen bei 

der Abgabe von Förderungsanträgen (Mehrfach-
anträge) 

▪ laufende Aktualisierung bzw. Bearbeitung von In-
vekos-Daten und Durchführung von Betriebsneu-
anlagen 

▪ Schulung von Erfassungshilfspersonal in Arbeits-
spitzen  

 

Ihr Profil: 
▪ Gute EDV-Grundkenntnisse und Interesse an IT-

Arbeit, Bereitschaft zur Weiterbildung 
▪ landwirtschaftliche Fachausbildung oder einschlä-

gige Berufserfahrung 
▪ Teamfähigkeit sowie freundliches, kommunikati-

ves Auftreten  
▪ Genauigkeit und Zuverlässigkeit, selbständige und 

eigenverantwortliche Arbeitsweise 
 

Wir bieten einen sehr interessanten und abwechs-
lungsreichen Arbeitsplatz, die Integration in ein dy-
namisches Team, die laufende Auseinandersetzung 
mit technischen Innovationen sowie moderne Infra-
struktur. 
 

Im Rahmen eines befristeten Dienstverhältnisses 
(Karenzvertretung) beträgt der Monatsbruttobezug 
für 26 Wochenstunden mindestens 1.603 €, eine 
Überzahlung ist abhängig von Qualifikation und Be-
rufserfahrung möglich. Dienstorte: St. Pölten und Li-
lienfeld. 
 

Interesse? Wir freuen uns auf ihre Bewerbung un-
ter personal@lk-noe.at (oder schriftlich an NÖ Lan-
des-Landwirtschaftskammer, Personalreferat, 3100 
St. Pölten, Wiener Straße 64). 
 

Telefonische Auskünfte dazu gerne auch unter 05 
0259 41601 (KS Dr. Wolfgang Neuhauser, BBK St. 
Pölten) 

 

http://www.noegenetik.at/
http://www.noegenetik.at/
mailto:personal@lk-noe.at
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Kammerobmänner am Wort 
 

Anton Kaiblinger, BBK St. Pölten  
 

Geschätzte Bäuerinnen und Bauern! 
 

Schon wieder sind wir am Ende eines Jahres 
und Weihnachten steht vor der Tür. Nutzen Sie 
mit Ihren Familien die besinnliche Zeit zum 
Kraft tanken, um das neue Jahr mit Freude und 
Elan zu starten. 
Wir können auf ein Jahr zurückblicken, das die 
Landwirtschaft von Wetterkatastrophen ver-
schont hat. Auch die Erträge und Qualitäten 
waren Großteils sehr gut. Die Weizen- und 
Grünfutterernte war wetterbedingt eine Heraus-
forderung, aber durch den Fleiß der Landwirtin-
nen und Landwirte und die gute Mechanisie-
rung kam es zu fast keiner Qualitätsminderung. 
Leider sind die Preise für unsere Produkte mo-
mentan sehr unter Druck und können zum Bei-
spiel bei Getreide und Gemüse nicht einmal die 
gestiegenen Produktionskosten decken. 
Für die Entwaldungsverordnung gibt es noch 
keine vernünftige Lösung und die Renaturie-
rungsverordnung sorgt auch für Verunsiche-
rung. Unsere Vertreterinnen und Vertreter soll-
ten da schnell Lösungen finden, um unseren 
Bäuerinnen und Bauern unnötige Bürokratie- 
und Nervenaufwand zu ersparen. 
In den Bezirksbauernkammern werden bereits 
wieder Mehrfachanträge übernommen. Bitte 
halten Sie Ihre Termine ein, damit die Beantra-
gung reibungslos abgewickelt werden kann. 
Ich wünsche allen Bäuerinnen und Bauern eine 
ruhige Adventzeit, besinnliche Feiertage und 
einen guten Rutsch ins Neue Jahr. 
 

Euer 
Anton Kaiblinger 

 

 
 

Mehrfachantrag 
 

Auszahlung 2025 

Bescheid- und Mitteilungsversand 
 

Am 18. Dez. 2025 werden die Direktzahlun-
gen inklusive Junglandwirte-TopUp und Alm-
auftriebsprämie zu 100 % und die Ausgleichs-
zulage und ÖPUL zu 75 % ausbezahlt.   

Im ÖPUL-Bereich wird die Prämie für die  Be-
grünungen von Ackerflächen – Zwischen-
fruchtanbau voraussichtlich im Juni 2026 mit 
den noch ausstehenden 25 % von ÖPUL und 
AZ überwiesen. 
  

Weiters wird im Dez. 2025 das Paket für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirt-
schaft ausbezahlt. Dieses beinhaltet: 
 

▪ Rückvergütung der CO2-Bepreisung 2025 
▪ temporäre Agrardieselvergütung 2025 
 

Für die Nachvollziehbarkeit und Zu-
sammenstellung dieser Zahlungen 
steht auf der Homepage der LK NÖ 
der LK-Entlastungsrechner zur Ver-
fügung.  
                                   

Der Versand für Bescheide und Mitteilungen 
ist in der 1. Jän.-Hälfte 2026 vorgesehen. Die 
Beschwerde- und Einspruchsfrist beträgt 4 Wo-
chen ab Zustelldatum. Unbedingt Bescheide 
und Mitteilungen kontrollieren! 
 

Pflanzenbau  
 

Anwendung von N-Düngemitteln   

Frist für Aufzeichnungspflicht (N-Bilanz) be-
achten!  
 

Aufzeichnungen über die Anwendung N-hälti-
ger Düngemittel sind bis 31. Jän. für das vo-
rangegangene Kalenderjahr zu führen. 
 

Ausgenommen von der Aufzeichnungsver-
pflichtung sind nur Betriebe, wenn: 
▪ weniger als 15 ha landw. Nutzfläche (LN) 
▪ und davon weniger als 2 ha Gemüse 
▪ oder mit mehr als 90% der LN an Dauer-

grünland oder Ackerfutter bewirtschaftet 
werden. 

 

Alle übrigen landw. Betriebe sind zur Doku-
mentation der N-Bilanz gesetzlich verpflichtet 
(Nitrat-Aktionsprogramm-Verordnung 2023). 
 

Für Kulturen, welche entsprechend einer Er-
tragslage höher als mittel gedüngt wurden 
(ausgenommen Ackerfutterflächen), sind Auf-
zeichnungen über die Erntemenge erforderlich 
(Wiegezettel, Silo-Kubatur, usw.). 
 

Nährstoffberechnung (N-Bilanz) 

Erstellung der N-Bilanz durch die BBK 
 

Termin-Vereinbarung unter 05 0259 41621 
mit Pflanzenbau-Berater Ing. Doppel  
 

Kostenbeitrag: 40 € pro N-/P-Bilanz 
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Nutztierhaltung 
 

Rinderzuchtvereine 

Generalversammlungen 
 

Termin/Ort 
▪ RZV Neulengbach 
  13. Jän., 9 Uhr, GH Schilling, Innermanzing 
▪ RZV St. Pölten 
  20. Jän., 8.30 Uhr, BBK St. Pölten 
▪ RZV Hainfeld/Lilienfeld 
  9. Feb., 8.30 Uhr, GH Engl-Zöchling, Rainfeld 
▪ RZV Pielachtal 
  20. Feb., 8.30 Uhr, GuK Rabenstein 
 

Eine persönliche Einladung ergeht an alle 
Rinderzüchter:innen. 
 

Blauzungenkrankheit  

Dokumentation am Viehverkehrsschein 
 

Um Wiederkäuer innerhalb Österreichs verbrin-
gen zu können, müssen Tierhalter:innen bestä-
tigen, dass die Tiere augenscheinlich gesund 
sind (keine Krankheitssymptome zeigen) und 
gegebenenfalls mit Repellentien (Insektenab-
wehrmitteln) behandelt wurden. 
Auf dem Viehverkehrsschein ist in der Spalte 
„Nähere Angaben“ einzutragen: 
▪ G: Tier ist gesund, frei von Krankheitssymp-

tomen 
▪ R, Datum: Tier wurde mit Repellentien be-

handelt, Datum anführen 
 

Geflügelpest  
 

Seit 20. Nov. 2025 gelten der Bezirk St. Pöl-
ten Stadt sowie folgende Gemeinden der Be-
zirke Lilienfeld und St. Pölten Land als „Ge-
biete mit stark erhöhtem Risiko“: 
Bezirk Lilienfeld: Eschenau, Lilienfeld, St. Veit 
an der Gölsen, Traisen und Türnitz 
Bezirk St. Pölten Land: Asperhofen, Böheimkir-
chen, Herzogenburg, Inzersdorf-Getzersdorf, 
Kapelln, Kirchstetten, Maria-Anzbach, Neu-
lengbach, Nußdorf ob der Traisen, Traismauer, 
Perschling und Wilhelmsburg 
 

In Gebieten mit stark erhöhtem Risiko gilt 
Stallhaltungspflicht ab 50 Stück Geflügel!  
 

Stallhaltungspflicht: Geflügel ist dauerhaft in 
Stallungen od. in geschlossenen Haltungsvor-
richtungen, die zumindest oben abgedeckt 
sind, so zu halten, dass der Kontakt zu wildle-
benden Vögeln und deren Kot bestmöglich hint-
angehalten wird und zu wildlebenden Wasser-
vögeln jedenfalls ausgeschlossen ist. 

 
 

Betriebe < 50 Stück Geflügel sind bei Einhal-
tung folgender Biosicherheitsmaßnahmen 
von der Stallhaltungspflicht ausgenommen: 
 

▪ Enten und Gänse werden getrennt zu ande-
rem Geflügel gehalten 

▪ Geflügel wird durch Netze, Dächer oder hori-
zontal angebrachte Gewebe vor Kontakt mit 
Wildvögeln geschützt oder Fütterung und 
Tränkung erfolgt im Stall oder Unterstand. 
Ausläufe müssen gegen Oberfl.gewässer, an 
denen sich wildlebende Wasservögel aufhal-
ten können, ausbruchsicher abgezäunt sein. 

 

In Gebieten mit erhöhtem Risiko (seit 3. Nov. 
2025 gesamtes restliches Bundesgebiet) sind 
die zuvor genannten Biosicherheitsmaßnah-
men ebenso einzuhalten. 
 

Für alle Geflügelbetriebe (erhöhtes und stark 
erhöhtes Risiko) gilt zusätzlich Folgendes ein-
zuhalten:  
 

▪ die Tränkung darf nicht mit Oberfl.wasser er-
folgen, zu dem Wildvögel Zugang haben 

▪ Besondere Sorgfalt bei Reinigung/Desinfek-
tion von Beförderungsmitteln, Ladeplätzen, … 

▪ Meldung an Behörde (Amtstierarzt), wenn 
beim Geflügel zB eine verringerte Futter- oder 
Wasseraufnahme, ein Rückgang der Eierpro-
duktion oder eine erhöhte Verendungsrate 
festgestellt wird 

▪ Meldepflicht für tot aufgefundene Wasser- 
sowie Greifvögel bei der Behörde 

 

Beachten Sie unbedingt laufend ak-
tuelle Infos unter   → 
 

Rodentizid-Sachkundenachweis 

für Anwendung von Mäuse- u. Rattengift  
 

Ab 1. Jän. 2026 dürfen Mäuse- und Rattengifte 
mit blutgerinnungshemmenden Wirkstoffen 
(antikoagulante Rodentizide) nur mehr von Per-
sonen gekauft, gelagert und angewendet wer-
den, die einen entsprechenden Sachkunde-
nachweis haben (Achtung, der Pflanzen-
schutzmittelsachkundeausweis gilt hier nicht). 
 

Das LFI Österreich bietet dafür einen 
Onlinekurs an, nach dessen Absolvie-
rung man sich den Nachweis selbst 
ausdrucken kann – es ist keine weitere Antrag-
stellung notwendig. Der Nachweis gilt 6 Jahre. 
Anwendung ist nur in und um Gebäude er-
laubt, nicht am Feld.  

Für Rodentizide, die als Pflanzenschutzmittel 
zugelassen sind (zB gegen Feldmäuse, Wühl-
mäuse) ist weiterhin der Pflanzenschutzmit-
telsachkundeausweis ausreichend. 
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Tierwohl Schweinehaltung 

Jahresdurchschnitt korrigieren  
 

Hier wird die Prämie in Abhängigkeit vom ange-
gebenen Jahresdurchschnittsbestand im MFA 
errechnet. Es wird empfohlen, den tatsächli-
chen Jahresdurchschnittsbestand spätestens 
im Dez. nachzurechnen und gegebenenfalls 
die Tierliste anzupassen. 
 

Biologische Wirtschaftsweise 
 

BIO-Ausnahmegenehmigungen  

für bestimme Eingriffe – Erinnerung! 
 

Betriebsbezogene Ausnahmegenehmigungen 
gelten drei Kalenderjahre, d. h. im Jahr 2023 
ausgestellte Genehmigungen gelten noch bis 
31. Dez. 2025. Neue Anträge können ab so-
fort online über das VIS beantragt werden  
Details dazu im BBK Aktuell 5/Sept. 2025 
 

Zukauf konventioneller Zuchttiere 

Genehmigungen beim Zukauf von nicht bio-
logischen Zuchttieren einholen 

 

In der biologischen Tierhaltung sind grundsätz-
lich Bio-Tiere zuzukaufen. Zuchttiere können 
unter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen 
auch konventionell zukauft werden. Jedoch 
muss jeder nicht biologische Zukauf von Zucht-
tieren behördlich genehmigt werden (ausge-
nommen gefährdete Nutztierrassen gem. 
ÖPUL Liste). Die Antragstellung für die Ge-
nehmigung erfolgt über das Verbraucherge-
sundheitsinformationssystem (VIS). 
 

Nähere Infos u. Unterstützung bei Antragstel-
lung bei Ing. Froschauer unter 05 0259 41631. 
 

Betriebswirtschaft 
 

Abrechnungen von Investitionen 
 

Die Förderstelle genehmigt laufend Anträge 
im Bereich der Investitionsförderung. Sobald 
Ihre Investition fertiggestellt bzw. umgesetzt 
wurde und die Genehmigung erteilt ist, können 
Sie die Abrechnung durchführen. 
Gerne unterstützen wir Sie dabei mit unserem 
Beratungsangebot „Abrechnung der Investi-
tionsförderung“. 
 

Kontaktieren Sie uns jetzt, um einen Beratungs-
termin zu vereinbaren und Ihre Abrechnung op-
timal vorzubereiten! 
▪ BBK Lilienfeld: Fr. Hoppel / Fr. Vogl Tel.: 05 

0259 41002  
▪ BBK St. Pölten: Fr. Bauer / Hr. Gleiss Tel.: 05 

0259 41605 

 
 

Waldwirtschaft 
 

7. Lilienfelder Waldgespräche 
 

Inhalt  
Aktuelles aus der Forstwirtschaft, Vielfalt statt 
Einfalt, wie Mischbaumarten den Zukunftswald 
prägen, Lebensraumgestaltung, Lösungswege 
und Strategien fürs Rehwild 
 

Vortragende  
DI Löffler (LK NÖ), Ing. Jungbauer (BBK LF), 
Helmut Fladenhofer (Revierförster aus Stainz) 
 

Termin/Ort  
26. Feb., 9 bis 12 Uhr, Gasthof Schüller, 3170 
Hainfeld, Wienerstraße 75 
 

Anmeldung bis 19. Feb. unter 05 0259 41000 
 

Bei passender Wetterlage ab 13 Uhr Exkursi-
onspunkte zur Naturverjüngung/Lebensraum-
gestaltung im Wald von Johann Handlhofer  

 

Aus-/Weiterbildung 
 

Die Anmeldung zu einer kostenpflichtigen Wei-
terbildung kann bis 7 Tage vor Veranstaltungs-
beginn kostenfrei storniert werden. 
 

Hofübergabe leicht gemacht  
 

Inhalt 
Rechtl. Aspekte, Erste Niederlassung/Investiti-
onsförderung, Optimierung von Kreditzinsen 
 

Vortragende 
Referent:innen der LK NÖ und BBK  
 

Termin/Ort 
29. Jän. 2026, 8.30 bis 16 Uhr, GH Franzl, 3150 
Wilhelmsburg, Bahnhofstraße 27 

 

Kostenbeitrag 
40 € pro Betrieb, Anmeldung bis 22. Jän. unter  
05 0259 41000 (LF) bzw. 41600 (PL) 
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Rechtliche Fragen  

bei Trennung und Scheidung 
 

Inhalt 
Ehe- u. Partnerschaftsrecht, Vermögensauftei-
lung, Unterhaltsansprüche, … 
 

Vortragende 
Mag. Leitner (LK NÖ) 
 

Termin/Ort 
11. Feb. 2026, 9 bis 11 Uhr, GH Franzl, 3150 
Wilhelmsburg, Bahnhofstraße 27 

 

Kostenbeitrag 
25 € pro Person, Anmeldung bis 4. Feb. unter  
05 0259 41000 (LF) bzw. 41600 (PL) 
 

Direktvermarktung ohne Risiko –  

rechtliche Klarheit für bäuerliche Betriebe 
 

Inhalt 
Rechtl. Rahmenbedingungen, Zu-/Verkauf von 
Produkten, Verabreichung von Speisen/Ge-
tränken, häusliche Nebenbeschäftigung,… 
 

Vortragender 
Mag. Kopp (LK NÖ) 
 

Termin/Ort 
27. Jän., 9 bis 11 Uhr, GH Franzl, 3150 Wil-
helmsburg, Bahnhofstraße 27 

 

Kostenbeitrag 
25 € pro Person, Anmeldung bis 20. Jän. unter  
05 0259 41000 (LF) bzw. 41600 (PL) 
 

Schweinefachabend 

der BBK St. Pölten (Einladung an alle Schwei-
nehalter:innen folgt!) 

 

Inhalt 
Wertschätzung durch Kommunikation, Dialog 
mit der Gesellschaft, N-reduzierte Fütterung u. 
bedarfsgerechte Nährstoffversorgung,… 
 

Vortragende 
Hannes Lindner, DI Bandion (beide LK NÖ), 
Vertreter der Fa. Garant 
 

Termin/Ort 
20. Jän., 19 bis 21 Uhr, BBK St. Pölten 
 

Kostenbeitrag 
20 € pro Betrieb, Anmeldung bis 16. Jän. unter 
05 0259 41600 (PL) 
 

1 h TGD-Anerkennung 

 

Umgang mit kranken Schweinen 

WEBINAR 

 

Inhalt: Rechtl. Grundlagen, Tierbeobachtung/-
betreuung, Dokumentationen, Nottötung,…  
 

Vortragende 
DI Gerner (LK NÖ), Mag. Rahlves (Veterinärab-
teilung NÖ) 
 

Termin 
28. Jän., 18 bis 20 Uhr 
 

Kostenbeitrag 
20 € pro Betrieb, Anmeldung bis 21. Jän. unter 
05 0259 23100 (LK NÖ) 
 

1 h TGD-Anerkennung 

 

Erfolgreiche Ferkelproduktion 

Bewegungsbuchten 2033 in der Praxis 
 

Inhalt 
Rechtl. Herausforderungen ab 2033, Konzepte 
u. Umbaulösungen, Neubauvarianten, Vorstell-
ung Bewegungsbuchten, Praktikerberichte  
 

Vortragende 
Ing. Spangel (LK NÖ) 
 

Termin/Ort 
27. Jän., 9 bis 12 Uhr, LK NÖ 
 

Kostenbeitrag 
30 € pro Person, Anmeldung bis 20. Jän. unter 
05 0259 23100 (LK NÖ) 
 

1 h TGD-Anerkennung 

 

Fachinfokreis - Beratungsringe  

WEBINARREIHE 
 

Inhalt 
Einfluss Fütterung auf Klauen-/Eutergesund-
heit, Kälberernährung/-aufzucht, Silage-Pro-
jekte 2024, giftige Pflanzen auf Futterflächen 
 

Vortragende 
DI Gstöttinger (LK OÖ), Johanna Mandl (LK 
NÖ) 
 

Termin/Ort 
▪17. Dez., 19.45 bis 21.45 Uhr 
→ Kälberhaltung 
▪22. Jän., 19.45 bis 21.45 Uhr 
→ Umweltfaktoren der Eutergesundheit 
 

Kostenbeitrag 
20 € pro Person je Webinar, Anmeldung bis je-
weils einen Tag vorher unter 05 0259 23302 
(LK NÖ) bzw. online mit QR-Code 
 

1 h TGD-Anerkennung je Webinar 

 

Infoveranstaltung - Rindermäster  
 

Inhalt 
aktuelle Marktlage, Trends am Rindfleisch-
markt, Tiergesundheit und Fütterungsthemen 
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Vortragender 
DI Habermann (Gut Streitdorf) u.a. 
 

Termin/Ort 
▪27. Jän., 13.30 bis 16.30 Uhr, GH Fenzl,  
3041 Asperhofen, Tullnerstraße 8 
▪11. Feb., 13.30 bis 16.30 Uhr, GH Birgl,  
3383 Inning 34 
▪19. Feb. 19 bis 21 Uhr – WEBINAR (kosten-
los) 
 

Kostenbeitrag 
15 € pro Person, Anmeldung bis jeweils eine 
Woche vor Kursbeginn unter 05 0259 23200 
(LK NÖ) 
 

1 h TGD-Anerkennung 

 

Fachtag Melkroboter 

für Interessenten 
 

Inhalt 
Fachvorträge und Betriebsbesichtigungen 

 

Vortragende 
DI Biedermann, Dr. Horn, Ing. Rechberger (alle 
LK NÖ) 
 

Termin/Ort 
▪10. Dez., 9 bis 16 Uhr, NÖ Genetik Bergland-
halle, 3254 Bergland, Holzingerberg 1 
 

Kostenbeitrag 
40 € pro Person, Anmeldung bis 5. Dez. unter 
05 0259 23300 (LK NÖ) 
 

1 h TGD-Anerkennung 

 

Rationsgestaltung Kalbinnenmast 

WEBINAR 
 

Termin: 10. Dez., 19.30 bis 21.30 Uhr  
 

Kostenbeitrag 
20 € pro Person, Anmeldung bis 3. Dez. unter 
05 0259 23200 (LK NÖ) 
 

1 h TGD-Anerkennung 
 
 

Weiterbildungen mit ÖPUL-h  
 

▪ WEBINAR Wirtschaftsdünger-Manage-
ment & Nährstoffversorgung im GL  

 

Termin: 10. Dez., 9 bis 12 Uhr 
 

Kostenbeitrag 
20 € pro Person, Anmeldung →  
 

3 h ÖPUL-Anerkennung EEB 
 

▪ Gesunde Euter machen Freude 
 

Termin/Ort: 15. Dez., 9 bis 13 Uhr, GH Bekier, 
3161 St. Veit/Gölsen, Wiesenfeld 1 

 

Kostenbeitrag: 20 € pro Person, Anmeldung 
bis 9. Dez. unter 05 0259 23300 (LK NÖ)  
 

2 h ÖPUL-BIO u. 1 h TGD-Anerkennung 
 

▪ Kuhkomfort in der Praxis  
 

Termin/Ort: 18. Dez., 9 bis 13 Uhr, LFS Pyhra, 
3143 Pyhra, Kyrnbergsraße 4 
 

Kostenbeitrag: 20 € pro Person, Anmeldung 
bis 9. Dez. unter 05 0259 23300 (LK NÖ)  
 

3 h ÖPUL-BIO, 1h Qplus-Kuh- u. 1 h TGD-
Anerkennung 
 

Schafe und Ziegen / Pferde 
 

▪ WEBINAR Mehr Erfolg im Schaf- und 
Ziegenstall  

 

Termin: 14. Jän., 18 bis 22 Uhr 
 

Kostenbeitrag: 35 € pro Betrieb, Anmeldung 
bis 7. Jän. unter 05 0259 46902 (LK NÖ)  
 

1 h TGD-Anerkennung 
 

▪ Praktische Fragen des Pferdebetriebes  
 

Termin/Ort: 28. Jän., 9 bis 17 Uhr, LK NÖ 
 

Kostenbeitrag: 80 € pro Person, Anmeldung 
bis 21. Jän. unter 05 0259 26100 (LK NÖ)  
 

Weiterbildung Direktvermarktung 
 

▪ WEBINAR Einstieg - Gutes vom Bau-
ernhof 

 

Termin: 20. Jän., 19 bis 20 Uhr 
 

Kostenbeitrag: Kein Teilnehmerbeitrag, An-
meldung unter 05 0259 46000 (LK NÖ) 
 

▪ WEBINAR Einstieg - Top Heuriger 
 

Termin: 22. Jän., 17.30 bis 18.30 Uhr 
 

Kostenbeitrag: Kein Teilnehmerbeitrag, An-
meldung unter 05 0259 46000 (LK NÖ) 
 

▪ Kennzeichnung von Lebensmittel 
 

Termin/Ort: 28. Jän., 9 bis 12 Uhr, LK NÖ 
 

Kostenbeitrag 
20 € pro Person, Anmeldung unter 05 0259 
26500 (LK NÖ) 
 

▪ WEBINAR Clever texten mit KI 
 

Termin: 9. Dez., 8.30 bis 12 Uhr 
 

Kostenbeitrag: 40 € pro Person, Anmeldung 
bis 1 Woche vor Veranstaltung unter 05 0259 
26100(LK NÖ)  
 

2 h SemB- und SaB-Anerkennung 
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Werkstätte St. Veit 
1 Pöttinger Novadisc 305 
1 Mammut Silozange 170 M mit Hauer-Aufnahme 
 
Andreas Diry , 0664 / 2335216 
Werkstätte Hofstetten 
1 Pöttinger Faro 4010 L 
1 Pöttinger Novacat 301 Classic 
 
 

Gerhard Wagner , 0664 / 6271483 
Werkstätte St. Pölten 
1 Pöttinger Terra Disc 3001 
1 Fella Scheibenmähwerk SM 310 TL 
1 Rauch Düngerstreuer Axis 20.1W 
1 Breviglieri Kreiselegge MEK 120 
1 Agri Farm Grubber 2,40 m 
1 Pöttinger Novadisc 265 
1 Pöttinger Kreiselheuer Hit 910 A 
1 Lely-Welger Rundballenpresse RP220 Master 
1 Kesla Forstanhänger 
 
Werkstätte Böheimkirchen 
1 Silomax Silokamm 
 
Clemens Harm , 0664 / 5231121 
Werkstätte St.Pölten 
1 Steyr Kompakt 4105 
1 New Holland T 6090 
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